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Tagesordnungspunkt: 

 
6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.3, Gewerbegebiet Ost III 
Hier: Aufstellungsbeschluss/Änderungsbeschluss 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Ausschuss für Stadtplanung, Ortsentwicklung, Mobilität und Klimaschutz der Gemeinde Eitorf 
beschließt: 
 

1. Für das Gebiet „Im Auel“ für die Grundstücke Gemarkung Eitorf, Flur 3, Flurstücke Nrn. 650, 
651, 954, 74 und 893 soll der Bebauungsplan Nr. 14.3, Gewerbegebiet Ost III geändert 
werden. Mit der 6. Änderung des Bebauungsplanes wird das folgende Planungsziel 
angestrebt: 

 Erhalt des Ortszentrums als Handels- und multifunktional geprägtes Zentrum.  

 Um das Ortszentrum nicht weiter zu gefährden, sollen für das außerhalb des Ortskerns 
gelegene Gebiet der 6. Änderung des B-Planes Nr. 14.3, Gewerbegebiet Ost III  

a) die durch die positiven Bauvorbescheide genehmigten Verkaufsflächen für (Aldi, 
dm-Markt und Blumen) festgesetzt werden und 

b) der vorhandene Netto-Markt eine Bestandssicherung mit geringfügiger 
Erweiterung und Festsetzung einer VK-Fläche von 1050 m² erhalten. 

Damit verfolgt die Gemeinde das positive städtebauliche Ziel, den zentralen 
Versorgungsbereich „Innenstadt“ zu erhalten und zu entwickeln (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) und 
die Ergebnisse des von ihr beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzepts (2006) und 
des neuen städtebaulichen Einzelhandelskonzeptes (2016) umzusetzen (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB). 
 

2. Die frühzeitige (vorgezogene) Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt durch 
eine 2-wöchige Planauslage und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
werden gem. § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt. 
 

3. Der Aufstellungsbeschluss/Änderungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 



 
 

Begründung: 

 
I. Rückblick-Sachlage / Urteil des Verwaltungsgerichtes 

 
Zur Nachnutzung des ehemaligen Extra-Baumarktes „Im Auel“ wurde dem Rhein-Sieg-Kreis ein 
Bauantrag mit Datum 07.12.2015, der in eine Bauvoranfrage gewandelt wurde, zur Umnutzung durch 
einen Aldi-Lebensmitteldiscounter mit einer Verkaufsfläche von 1150 m², einem dm-Drogeriemarkt mit 
einer VK von 780 m² sowie einem Blumengeschäft mit 190 m² Verkaufsfläche zur Genehmigung 
vorgelegt. Der Rat der Gemeinde Eitorf beschloss daraufhin am 12.12.2016 die Aufstellung der 6. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.3, Gewerbegebiet Ost III sowie eine Veränderungssperre, mit 
dem Ziel, den Bestand an Einzelhandel durch Verkaufsflächenobergrenzen festzusetzen, sowie 
keinen neuen, zusätzlichen Einzelhandel zuzulassen, um das Ortszentrum als Handels-und 
multifunktional geprägtes Zentrum nicht zu gefährden. In der Sitzung des Rates vom 09.12.2019 und 
15.06.2020 beschloss der Rat jedoch von diesem Planungsziel Abstand zu nehmen und großflächigen 
Einzelhandel auch für einen zusätzlichen Discountmarkt im ehem. Baumarkt-Gebäude zuzulassen. 
Die Veränderungssperre wurde vom Rat nicht verlängert. 
Ein gegen die Veränderungssperre bei dem Oberverwaltungsgericht NRW gestellter 
Normenkontrollantrag des Grundstückseigentümers hatte keinen Erfolg. 
 
Am 20.12.2019 stellte der Grundstückseigentümer parallel drei Bauvoranfragen zur Umnutzung des 
ehem. Extra-Bau-und Hobbymarktes mit Verkaufsflächengrößen für einen Lebensmitteldiscounter von 
1.200 m², für einen Drogeriemarkt mit 850 m² und einen Blumenhandel mit insgesamt 449 m² (191 m² 
VK-innen, 258 m² Außenverkauf). 
 
Das Verwaltungsgericht stellt in allen vier Verfahren gleichlautend fest, dass die Bauvoranfragen 
jeweils formal ordnungsgemäß gestellt waren.  
 
Das Verwaltungsgericht führt in seinem Urteil vom 22.12.2020 folgendes aus: 
„ Der Bebauungsplan Nr. 14.3, Gewerbegebiet Ost III der Beigeladenen, in dessen Geltungsbereich 
das Vorhabengrundstück liegt, ist für die bauplanungsrechtliche Beurteilung des 
Vorhabengrundstücks hingegen nicht Beurteilungsgrundlage. Denn jedenfalls die Festsetzung 
„Sondergebiet“, die das Vorhabengrundstück und das östlich daran angrenzende Flurstück 893 
erfasst, ist mangels einer zulässigen Festsetzung der Zweckbestimmung und der Art der baulichen 
Nutzung unwirksam. 
Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens richtet sich nach § 34 Abs. 1 Satz 1 
BauGB.“ 
 
Der Rhein-Sieg-Kreis hat die vier Bauvoranfragen– nachdem das Urteil des Verwaltungsgerichtes 
bestandskräftig wurde, mit Datum vom 05.02.2021 positiv beschieden. 
 
II. Weiteres Vorgehen/Planungsziele: 
 
Das Gericht führte in seiner Begründung weiter aus, dass es Sache der Gemeinde sei, die 
Ausdehnung von großflächigem Einzelhandel, insbesondere mit zentrenrelevanten Sortimenten 
außerhalb der Versorgungszentren bzw. außerhalb des Ortskerns zu verhindern und wenn die 
Gemeinde dies wolle, durch Bauleitplanung dieses Ziel einzuleiten und umzusetzen. Dies habe die 
Gemeinde zwar in 2016 mit dem Aufstellungsbeschluss für die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
14.3 und der Veränderungssperre auf den Weg gebracht, in 2019 aber das Planverfahren mit diesem 
Ziel wieder eingestellt. 
 
Unter dem Aspekt Planungsziele ist folgendes anzumerken: 
Weil aus dem VG-Urteil nicht deutlich wurde, ob sich die Unwirksamkeit des B-Plans auf dessen 
ganzes Gebiet oder nur auf das Gebiet des beantragten Vorhabens erstreckt, wurde diese Frage 
unter fachanwaltlicher Beratung geprüft. Man kann festhalten, dass das VG sich mit der Frage der 
„erweiterten“ Unwirksamkeit nicht befasst hat, weil dies für die Zulässigkeit der beantragten Vorhaben 
keine Rolle spielte. Die Frage der räumlichen Auswirkung ist also insoweit offen, als es dazu kein 
rechtskräftiges Urteil gibt. Nach Einschätzung der Verwaltung wirken die Urteile aus Dezember 2020 
nur auf den Bereich des Vorhabens und auf das östlich daran angrenzende Flurstück 893 (Rewe-
Markt). 
 



Die Eignerin des westlich gelegenen Grundstücks (derzeit Netto-Filiale), eine große 
Immobiliengesellschaft, hat dazu eine andere Auffassung. Sie hat unter dem 10.03.2021 beantragt, im 
Zuge der Weiterführung der 6. Änderung des B-Plans auf ihrem Grundstück eine Verkaufsfläche von 
mindestens 1500 m² zu ermöglichen (derzeit ca. 800 m²). Sie schließt, eingehend begründet, aus den 
bekannten Urteilen, auch auf ihrer Fläche gelte wegen Unwirksamkeit des B-Plans § 34 BauGB und 
es würde mit der beantragten Vergrößerung keine Zentrenschädlichkeit vorliegen – was sogar bis zu 
einer Verkaufsfläche von 1800 m² führen könne. Sie meint weiter, der Bereich sei ohnehin ein 
„zentraler Versorgungsbereich“.  
 
In Kombination mit den laut Urteilen zulässigen Vorhaben würde sich also dann ein Zuwachs von 
rund 2400 + 1500 = mindestens 3900 m² EH-Verkaufsfläche im ergänzenden Einzelhandelsstandort 
„Im Auel“ ergeben. Allein dieser Zuwachs würde ausmachen (Werte gerundet): 

- 51% der in Eitorf Mitte (7635m²), 
- 29% der „Im Auel“ (13470 m²), 
- und 15% der in der Gemeinde insgesamt (26.355 m²) 

vorhandenen EH-Verkaufsflächen (Werte in den Klammern aus dem BBE-Einzelhandelskonzept 
2016, Seite 19 ff.).  
 
Wie bekannt ist mit einer landesplanerischen Zustimmung nicht zu rechnen. Ergänzend und 
bauplanungsrechtlich unabhängig davon  kommen Auswirkungen auf das Integrierte 
Handlungskonzept hinzu (momentan Status C, nicht förderfähig). Wie bekannt sieht das Land eine 
Klärung des gemeindlichen Grundverständnisses im Dreiecksverhältnis „Einzelhandelssteuerung – 
Zentrenförderung - Förderrichtlinien im Kontext mit dem Landesentwicklungsplan“ als erforderlich an 
(siehe zuletzt Niederschrift Rat 18.01.2021, TOP 7, sowie Vorlagen in der Sache aus dem Frühjahr 
2020).  
 
Aus diesen Gründen ist die Änderung des Bebauungsplanes zur Steuerung des Einzelhandels mit 
zentren-und nahversorgungsrelevanten Sortimenten gemäß § 1 Abs. 3, Satz 2 BauGB und zur 
Schaffung eines langfristig sicheren und klaren Planungsrechtes nach Auffassung der Verwaltung 
weiterhin städtebaulich erforderlich. Somit wird vorgeschlagen, den gemäß Gericht zu unbestimmten 
Teil des Bebauungsplanes Nr. 14.3, Gewerbegebiet Ost III mit der Festsetzung Sondergebiet neu zu 
überplanen und ebenso das westlich angrenzende Grundstück des Netto-Marktes in die Planungen 
mit einzubeziehen, jedoch nur mit einer Verkaufsfläche von 1050 m², statt der gewünschten 1500–
1800m² und somit den Bebauungsplan Nr. 14.3 in diesem Teilbereich zu ändern. Der Geltungsbereich 
der 6. Änderung umfasst eine Fläche von ca. 2 ha. 
 
III. Raumordnung und Landesplanung: 
 
Durch die Unwirksamkeit für den Bereich des Bebauungsplanes, der SO (Sondergebiet) festsetzt, wird 
dieser Bereich z.Zt. bei Nicht-Überplanung nach § 34 Abs. 1 BauGB bewertet. 
 
Somit sind die durch positive Bauvorbescheide geplanten Bauvorhaben der Steuerung durch die 
Gemeinde ebenso entzogen, wie den Zielen der Raumordnung. Ein großflächiger Lebensmittelbetrieb 
fügt sich nach § 34 Abs. 1 BauGB nur in die nähere Umgebung ein, wenn dort bereits ein weiterer 
großflächiger Einzelhandelsbetrieb ansässig ist. Im Gewerbegebiet „Im Auel“ ist dies durch einen 
Rewe-Markt bereits heute der Fall, so dass faktisch bereits ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit 
Vorbildwirkung vorhanden ist. Ohne das planerische Einwirken der Gemeinde, könnten damit die 
Verkaufsflächen der vorhandenen Discounter unkontrolliert und wechselseitig deutlich steigen. Dieser 
Umstand ist weder landesplanerisch gewollt, noch wird eine solche Expansion durch das 
Einzelhandelskonzept der Gemeinde Eitorf gestützt. 
 
Somit ist auch aus Sicht der Raumordnung und Landesplanung eine Neuaufstellung der 6. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 14.3, Gewerbegebiet Ost III ebenfalls geboten. 
 
 
IV. Rechtliche Grundlagen / Bestehendes Planungsrecht  
 
Grundlage des Verfahrens ist das Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. 
I S. 2193) sowie die Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786). 
 



Gebietsentwicklungsplan  
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Bonn/Rhein-Sieg (GEP Region 
Bonn/Rhein-Sieg) umfasst räumlich die kreisfreie Stadt Bonn sowie den Rhein-Sieg-Kreis. Er stellt für 
das Plangebiet und seine Umgebung einen „Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB)“ dar.  
 
Flächennutzungsplan  
Das Plangebiet befindet sich auf einer im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Eitorf 
als Mischgebiet (Netto) und Sondergebiet ausgewiesenen Fläche (Anlage 1). 
Der Flächennutzungsplan wird gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur 6. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 14.3, Gewerbegebiet Ost III geändert. Planungsziel ist die Darstellung SO_Ld 
(Sondergebiet großflächiger Einzelhandelsbetrieb Lebensmitteldiscounter) für den heute von Netto 
betriebenen Lebensmitteldiscounter mit einer Verkaufsfläche von 21,87% auf das Baugrundstück 
bezogen inkl. Café-Bistro mit angegliedertem Backwarenverkauf (Backwarenverkauf auf max. 10% 
der VK-Fläche des Lebensmitteldiscounters), SO_Ld (Sondergebiet großflächiger 
Einzelhandelsbetrieb Lebensmitteldiscounter für den geplanten Aldi-Markt sowie die 
Einzelhandelsbetriebe (dm-Markt) und Blumen für den ehem. Extra-Bau-und Hobbymarkt mit den 
durch den Bauvorbescheid gesicherten VK-Flächen sowie SO LV (Sondergebiet Großflächiger 
Einzelhandel Lebensmittelvollsortimenter) mit einer Verkaufsfläche inkl. Café/Bistro mit 
angegliedertem Backwarenverkauf (Backwarenverkauf auf max. 4% der VK-Fläche des 
Lebensmittelvollsortimenters) von max. 26,64% des Baugrundstückes sowie Einzelhandelsbetriebe 
bis zu einer Größe der Verkaufsfläche von max. 440 m² je Betrieb mit nicht zentrenrelevanten 
Sortimenten (außer lebende Tiere), den zentrenrelevanten Sortimenten Bekleidung, Schnittblumen 
und dem nahversorgungsrelevanten Sortiment Getränke für den Bereich des heutigen Rewe-Marktes. 
 
Bebauungsplan  
Der Bebauungsplan Nr. 14.3, Gewerbegebiet Ost III wurde am 01.02.1991 rechtsgültig. Die für Teile 
des Plangebietes zusätzlich geltende erste Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.3 wurde am 
13.11.1991 vom Rat der Gemeinde Eitorf als Satzung beschlossen und erhielt seine Rechtskraft mit 
der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses am 10.01.1992, die 4. Änderung wurde mit 
Bekanntmachung am 09.03.2001 rechtsgültig. 
 
Der Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes liegt sowohl innerhalb der Abgrenzung 
der 1.und 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.3, als auch im Ursprungsbebauungsplan 
(Anlagen 2-4). Die vom Plangebiet dieses Bebauungsplanes erfassten Grundstücke sind bisher als 
MI und SO-Gebiet festgesetzt. Für das Mischgebiet wird im gültigen Bebauungsplan Nr. 14.3 - 1. 
Änderung die Ausweisung GRZ 0,6, GFZ 1,2, eine offene Bauweise und zweigeschossige Bebauung 
als Höchstmaß festgesetzt.  
 
Einzelhandelskonzept der Gemeinde Eitorf  
Die Gemeinde Eitorf verfügt über ein Einzelhandelskonzept aus dem Jahre 2006, welches 2016 
aktualisiert wurde. In der Neuaufstellung von 2016 sind die landesplanerischen Vorgaben "Sachlicher 
Teilplan Großflächiger Einzelhandel zum LEP NRW" berücksichtigt. 
Das Gewerbegebiet Im Auel nimmt aufgrund des umfangreichen Einzelhandelsbesatzes innerhalb des 
Gemeindegebietes eine hervorgehobene Stellung ein. Für diesen Standortbereich wird die Ansiedlung 
von (großflächigen) Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten empfohlen. Für 
die Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten soll eine 
bestandssichernde Weiterentwicklung zugelassen werden.“  
 
V. Planungsabsichten und Ziele 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes ist zur Steuerung des Einzelhandels mit zentren- und 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten gemäß § 1 Abs. 3, Satz 2 BauGB städtebaulich erforderlich. 
Da es sich bei dem Bereich um einen faktischen Nahversorgungsschwerpunkt mit gemeindeweiter 
Nahversorgungsfunktion handelt, sollen die vorhandenen Betriebe planungsrechtlich gemäß Ziel 7 
LEP NRW - Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel - gesichert werden. Die Verkaufsflächen 
für zentren- und nahversorgungsrelevante Kern-bzw. Randsortimente sollen auf den genehmigten 
Bestand bzw. die Verkaufsflächengrößen der genehmigten Bauvoranfragen festgeschrieben werden. 
Ausnahmsweise können im Rahmen des Ziels 7 auch geringfügige Erweiterungen vorgesehen 
werden, wenn von der gesamten durch die Ausweisung dann ermöglichten Einzelhandelsnutzung 
keine wesentliche Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche erfolgt. Die beabsichtigte Planung 
verfolgt das positive und städtebaulich zulässige Planungsziel, den Innenort als Handelszentrum und 
als multifunktional geprägtes Zentrum zu erhalten. 



Die für den derzeit von Netto betriebenen Lebensmitteldiscounter geplante 
Verkaufsflächenerweiterung ist vor dem Hintergrund der Flächenentwicklung im deutschen 
Lebensmittelhandel als standortsichernde Maßnahme zu werten. Der Planung liegt eine 
Auswirkungsanalyse der BBE Handelsberatungs-GmbH zugrunde, die belegt, dass nachteilige 
Auswirkungen auf das zentren- und nicht zentrenrelevante Sortiment der Gemeinde Eitorf 
ausgeschossen werden können. Ziel der Planung ist eine langfristige Standortsicherung als 
Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel, Lebensmitteldiscounter, die mit der 6. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 14.3, Gewerbegebiet Ost III planungsrechtlich gesichert wird. Der Bereich des 
z.Zt. leer stehenden Extra-Bau und Hobby Marktes soll als Sondergebiet mit den durch die 
Bauvoranfragen genehmigten Verkaufsflächen festgesetzt werden (Anlage 5). 
 
Art der baulichen Nutzung und Zweckbestimmung: 
Für den Netto-Markt wird die Festsetzung SO 1: Sondergebiet, Großflächiger Einzelhandel, 
Lebensmitteldiscounter festgesetzt. 
Der Bereich der z.Zt. leer stehenden Extra-Bau und Hobby Markt Immobilie soll als SO 2, 
Großflächiger Einzelhandel, Lebensmitteldiscounter mit dm-Markt und Blumenhandel festgesetzt 
werden. 
Für den Rewe-Markt wird festgesetzt: SO 3: Sondergebiet, Großflächiger Einzelhandel, 
Vollsortimenter mit den zulässigen Warensortimenten. 
 
Maß der baulichen Nutzung: 
Für den Netto-Markt wird eine Nutzung festgesetzt mit einer Verkaufsfläche von 21,87% auf das 
Baugrundstück bezogen inkl. Café-Bistro mit angegliedertem Backwarenverkauf (Backwarenverkauf 
auf max. 10% der VK-Fläche des Lebensmitteldiscounters). 
Für das Areal des Rewe-Marktes wird eine Nutzung festgesetzt mit einer Verkaufsfläche inkl. 
Café/Bistro mit angegliedertem Backwarenverkauf (Backwarenverkauf auf max. 4% der VK-Fläche 
des Lebensmittelvollsortimenters) von max. 26,64% des Baugrundstückes sowie 
Einzelhandelsbetriebe bis zu einer Größe der Verkaufsfläche von max. 440 m² je Betrieb mit nicht 
zentrenrelevanten Sortimenten (außer lebende Tiere), den zentrenrelevanten Sortimenten Bekleidung, 
Schnittblumen und dem nahversorgungsrelevanten Sortiment Getränke. 
Für die ehem. Baumarkt-Immobilie werden die durch die positiven Bauvorbescheide festgelegten VK-
Flächengrößen für Aldi, dm-Markt und Blumenhandel festgesetzt. 
 
Überbaubare Grundstücksflächen: 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt, die aus dem 
Ursprungsbebauungsplan und der 1. Änderung übernommen werden. 
 
 
VI. Geltungsbereich: 

 
Das Plangebiet befindet sich im östlichen Bereich der Gemeinde Eitorf „Im Auel“. Die genaue Lage 
und die Abgrenzung des Änderungsbereiches sind auf dem beiliegenden Planausschnitt 
gekennzeichnet (Anlage 5). Der Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.3 
wird wie folgt begrenzt: 
Im Norden: Durch die Siegstraße 
Im Osten: Durch die Flurstücke Nrn. 890, 891 und 892 
Im Süden: Durch die Straße „Im Auel“ 
Im Westen: Durch die Straße „Im Laach 
Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke bzw. Teile von Flurstücken: 
Gemarkung Eitorf, Flur 3, Flurstücke 650, 651, 954, 74 und 893. 
 
 
VII. Verfahren: 
 
Die Aufstellung der 6. Änderung des Bebauungsplans auf der Grundlage des § 2 BauGB erfolgt im 
zweistufigen Verfahren: 
Stufe 1 (frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs. 1 BauGB): 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit bereits zu einem frühen Zeitpunkt über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten. Im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung hat die interessierte Öffentlichkeit Gelegenheit, die Planung sowie die zu 
diesem Zeitpunkt bereits zur Verfügung stehenden Gutachten einzusehen und sich dazu zu äußern. 



Parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung werden die Behörden und die Träger öffentlicher Belange 
(TÖB), deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
von der Planung unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert. 
 
Stufe 2 (Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB): 
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der TÖB bei der Gemeinde 
eingehenden Stellungnahmen werden gesammelt und ausgewertet. Nach Abwägung aller 
Stellungnahmen erfolgt ggf. eine Überarbeitung des Planentwurfs unter weitestgehender 
Berücksichtigung der Anregungen. Auf der Grundlage des aus diesem Planungskonzept entwickelten 
formellen Planentwurfs erfolgt die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der TÖB gem. § 3 Abs. 2 bzw. § 
4 Abs. 2 BauGB. 
 
 
 
 

Anlage(n) 

 
Anlage 1:  Auszug aus dem FNP 
Anlage 2:  Bebauungsplan Nr. 14.3, Ursprungsplan 
Anlage 3:  Bebauungsplan Nr. 14.3, 1. Änderung 
Anlage 4a:  Textfestsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 14.3, 4. Änderung 
Anlage 4b:  Bebauungsplan Nr. 14.3, 4. Änderung, Planauszug 
Anlage 5:  Geltungsbereich Bebauungsplanentwurf Nr. 143, 6. Änderung 
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